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|ÖOd)fUfjll'U(l) * fttnöcr mit Verteilet« unb (s'bocolnbc
füttern Tict) bnfitr im ülltcv mit trotten (©rot — nue Witnbe

Zur Lohnbewegung im

Baugewerbe.
• (Sort.)

Vom ©eneralfiabe ber
fcfjroeij. fozialifiifd)en Arbeiter»
partei iff öie parole auSge»
geben roorben, ben Veun»

ftunbentag. im Vaugemerbe burchzubrücfen unb überall,
in ©t. ©allen, Sutern, SBäbenSroil unb in $ürid) in
erfter Sinie roirb bereits an ber Verroirflidjung biefes
Vefel)I§ gearbeitet, ©el)en mir unS baS ißoftulat ber

Verfügung ber Arbeitzeit fpejiell im Vtaurer», Limmer»
unb ©teiuhauerberufe näher an, fo muff nor allem auS

gefagt merben, bah biefe brei Berufe auf feinen f^all
fid) mit benjenigen ber ©fafer, ©djreiner 2c. Dergleichen
laffen, melcf)e jahrein, jahraus bie nämliche Arbeitszeit
einhalten fönnen unb roo bie Arbeiter in gcfchloffenen
SOßerfftätten ben ganzen $ag ihre Arbeit Derricf)ten muffen.
®ie Vîaurer, .gimmerleute unb ©teinhauer finb non ber
Söitterung unb ber ^yafjreS^eit, b. h- ber îageShelle ab»

hängig unb ber burc£)fcï)nittlict)e Arbeitstag beträgt beS»

halb jet)t f.djon für fie bloS 8V2 bis 9 ©tunben, jubent
arbeiten fie meiftenS in ber freien Statur, alfo in hw®=
nifcher £RücEficE)t unter ben beften Verhättniffen unb
biibet bieS alfo feinen ©runb jur Verfügung ber
Arbeitszeit.

jjn ber îat, menu man biefe Arbeiter felbft befragt,

fo erhält man oon ben Vernünftigen, unb biefe bilbett
nocl) einen frönen ^rojentfah, bie Antmort, bafj fie gerne
noch zehn ©tunben arbeiten, allein oon oben herab h^fit
eS: ihr bürft nicht, unb roarum? ©troa um ben Arbeiter
finanziell beffer z« ftellen, feineSmegS ; benn bie auS ben
©chmeifjtropfen unb bern reblich nerbienten ©elbe ihrer
Untergebenen lebenben Arbeiterlieder beanfpruchen ja für
ihre (Schüblinge für ben neunftünbigen Arbeitstag feinen
höheren Sohn als für bie zehnftünbige Arbeitszeit. 3BaS
Vßunber, menu besljatb bie Vernünftigen mieberum jagen,
mir motten lieber 10 ©tunben arbeiten unb bafür unfern
Sohn etmaS gefteigert miffen, benn fo ftellen mir unS
both effeftio beffer. ®ie Arbeitgeber finb auch bereit, in
biefer .<5inficf)t fuccefioe möglichft entgegenzuf'ommen ; baS

pafjt aber abfolut nicht in ben Sfram ber atteinfelig»
machenben Arbeiterapoftel ; für ihre burcl) bie Arbeiter»
grofehen zufammengetragenen ©ehälter muh etmaS ge»

mirft merben. |)eute foil ber SJtinimatlohn, morgen bie

Verfügung ber Arbeitszeit unb übermorgen ein anbereS

ißoftutat burchgefäinpft merben. ®ie Oermten Arbeiter»
maffen müffen ben Veutel herhalten, baS allgemeine 2öof)l
mirb in SRitleibeufchaft gezogen, bie h- ©treifgeneräte
lachen fid) hinter ben ©ouliffen ben Vucfet noll unb baS

gacit ber ganzen ©ef<hid)te: ®er Arbeiter ift nad) mie

oor um fein |)aar beffer geftellt als uorher, benn mit
bem 2Ba<hfen ber Arbeitslöhne, ber Vebuftion ber Ar»
beitSzeit 2c. tritt felbftrebenb nur eine allgemeine @nt»

mertung beS ©etbeS ein ; bie SebenSmittel, ^auShaltungS»
gegenftänbe 2c. merben teurer. $a bie ©rftellungSfoften

^''tterc Deine Kinder mit Lcàlei» und Ohocolade
füttern Dich dafür im Alter mit trocken Vrot — and chnadc?

Sur Lohnbewegung im

Saugewerbe.

^ (Korr.)

Vom Generalstabe der
schweiz. sozialistischen Arbeiter-
partei ist die Parole ausge-
geben worden, den Neun-

stundentag. im Baugewerbe durchzudrücken und überall,
in St. Gallen, Luzern, Wädenswil und in Zürich in
erster Linie wird bereits an der Verwirklichung dieses

Befehls gearbeitet. Sehen wir uns das Postulat der
Verkürzung der Arbeitszeit speziell im Maurer-, Zimmer-
und Steinhauerberufe näher an, so muß vor allem aus
gesagt werden, daß diese drei Berufe auf keinen Fall
sich mit denjenigen der Glaser, Schreiner?c. vergleichen
lassen, welche jahrein, jahraus die nämliche Arbeitszeit
einhalten können und wo die Arbeiter in geschlossenen

Werkstätten den ganzen Tag ihre Arbeit verrichten müssen.
Die Maurer, Zimmerleute und Steinhauer sind von der
Witterung und der Jahreszeit, d. h. der Tageshelle ab-

hängig und der durchschnittliche Arbeitstag beträgt des-
halb jetzt schon für sie blos N/s bis 0 Stunden, zudem
arbeiten sie meistens in der freien Natur, also in hpgie-
nischer Rücksicht unter den besten Verhältnissen und
bildet dies also keinen Grund zur Verkürzung der
Arbeitszeit.

In der Tat, wenn man diese Arbeiter selbst befragt,

so erhält man von den Vernünftigen, und diese bilden
noch einen schönen Prozentsatz, die Antwort, daß sie gerne
noch zehn Stunden arbeiten, allein von oben herab heißt
es: ihr dürft nicht, und warum? Etwa um den Arbeiter
finanziell besser zu stellen, keineswegs; denn die aus den
Schweißtropfen und dem redlich verdienten Gelde ihrer
Untergebenen lebenden Arbeiterhetzer beanspruchen ja für
ihre Schützlinge für den neunstündigen Arbeitstag keinen

höheren Lohn als für die zehnstündige Arbeitszeit. Was
Wunder, wenn deshalb die Vernünftigen wiederum sagen,
wir wollen lieber 10 Stunden arbeiten und dafür unsern
Lohn etwas gesteigert wissen, denn so stellen wir uns
doch effektiv besser. Die Arbeitgeber sind auch bereit, in
dieser Hinsicht succesive möglichst entgegenzukommen; das
paßt aber absolut nicht in den Kram der alleinselig-
machenden Arbeiterapostel; für ihre durch die Arbeiter-
groschen zusammengetragenen Gehälter muß etwas ge-
wirkt werden. Heute soll der Minimallohn, morgen die

Verkürzung der Arbeitszeit und übermorgen ein anderes
Postulat durchgekämpft werden. Die verhetzten Arbeiter-
Massen müssen den Beutel herhalten, das allgemeine Wohl
wird in Mitleidenschaft gezogen, die h. Streikgeneräle
lachen sich hinter den Coulissen den Buckel voll und das
Facit der ganzen Geschichte: Der Arbeiter ist nach wie
vor um kein Haar besser gestellt als vorher, denn mit
dem Wachsen der Arbeitslöhne, der Reduktion der Ar-
beitszeit zc. tritt selbstredend nur eine allgemeine Ent-
wertung des Geldes ein; die Lebensmittel, Haushaltungs-
gegenstände ec. werden teurer. Da die Erstellungskosten
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ber ©ebäube fiel) fteigern, muffen auch bie SJlietjinfe in
bie -gröhe gefjen unb ber SEÎieter mufj ben $inS roieber
auf bie non ihm ju oerl'aufenben SBaren fcfjlagen.

9Rit ber SSerfürjung ber Arbeitszeit tritt aber auch
bie iftotroenbigfeit ein, größere Quantitäten Arbeiter jur
Steife $u fcfjaffen, rooburef) in Qeiten non Arbeitsmangel
bie gaht bet ArbeitSlofen oergröfjert mirb. ®ie 93er=

fürjuug ber Arbeitszeit ift ein SRittel zur ©rf)öl)ung bes

StunbenlofjneS auf übertriebene 4ööf)e, um, wenn berfelbe
erreicht märe, roieber auf gefjnfiünbige Arbeit zurücf ju
greifen. UebrigenS ift unferer gefamten 93eoölferuttg biefe
Arbeit mit ber Ut)r in ber |fanb, bei ber eS gar oft
mit ber roirîlicfjen Seiftung fefjr roenig roeit her ift, balb
entleibet. Sie oerlangt für ben £ol)n roirtlicfje Arbeit
unb nicf)t nur blofjes Abfüjen ber Arbeitszeit.

9tad)bem roir bie Berechtigung unb bie Solgen ber
9îebuftion ber Arbeitszeit beleuchtet, fetjren roir zurücf

ju ben Urhebern biefer Bewegung. ©S ift fonftatiert,
baff ein ©rofjteit ber Arbeiter mit ber fRebuftion ber
Arbeitszeit nidft einoerftauben ift, baS ißoftulat ift alfo
nichts anbereS als eine 9Racf)tfrage ber Arbeiterführer,
roelctjer feitenS ber SReifter mit aller ©nergie entgegen*
getreten roerben muh- Saffen fie fict) heute eine halbe
Stunbe entreißen, fo t'ommt baS nächfte Qahr bie anbere
halbe Stunbe baran u. f. ro. Aber nicht nur bie SReifter*
fchaft, bie ganze Beoölferung unb bie Beljörben haben
bie Pflicht, gegenüber biefem unoerantroortlichen ©ebafjren
einiger bezahlter Agitatoren, roelche aus bloffer petfön*
lieber Siebhaberei hunberte non Arbeitern inS llnglücf
führen unb roirtfctjaftliche Ärifen in roeite BeoölferungS*
fliehten hiueintragen, Stellung zu nehmen, ©erabe in
$ürict), 100 boef) non benfelben Führern über SBohnungS*
not geflagt roirb unb bie Stabt zum Bauen non SBoijn*

häufern gebrängt roerben roilt, roirb burch bie UnficE)ert)eit
ber Sage mancher ißrioate non feiner Bauluft abgebracht
unb baburef) allen Greifen ber Berbienft gefchmätert.

9îacl) Aeufjerungen non fompetenter Seite non Zürich
fcheint bie oberfte Stabtbehörbe allerbingS geroiUt zu
fein, roenn feitenS ber Arbeiterführer bie Sadfe roieber
auf bie Spi^e getrieben roerben foüte, bieSmal feine
Bücfficf)ten zu tragen gegenüber einer ißartei, bie fiel)
offenfunbig auf ungefetjlichen Boben begeben hat. Um
fo überrafchenber muffte bie im „SSolfSrecEjt" erfolgte
Beröffentlichung eines StabtratSbefdfluffeS betreff. baS

Verfahren für ftäbtifdje Arbeiten unb Sieferungen im
Streiffall roirfen, bemzufolge einem Unternehmer, roenn
er nicht gutwillig auf alle Begehren ber Arbeiterfchaft
eintritt, non ber Stabt baS SReffer an ben £>alS gefegt
roerben fann. ©lücflidfjerroeife ftütjt fid) biefer Befchluff
auf bie @mrict)tung eines ©inigungSamteS, roeldjeS noch

gar nicht ejiftiert unb unter folcfjen Aufpizien hoffentlich
auch uie fommen roirb. Sßir hätten geglaubt, ber engere
Stabtrat non 3ürich würbe für foläje Siebhabereien
einiger feiner SRitgtieber nicht mehr Z" haben fein.

$ie ©otthnrbbahu beabfidjtigt in ©olbau ciu eigenes
Boftgcbihibe zu errichten, ba fie bie ißoftlofalitäten im
Bal)nf)ofgebäube für eigene 3roecfe nerroenben muh- ®aS
©ebäube fäme auf ben $lah zwifdjen bem Bahnhof ber
Arth=Bigi=Baf)n unb bem ®ilgutfd)uppen zu ftefjen.

Bauloefcn in Bafel. 2)ie ^Regierung hat bem ©rohen
Etat Bauoorlagen unterbreitet, roelche bie 3ufal)ttS
ftraffen zur neuen Sïh^inbrûcêe in Äleinbafel
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der Gebäude sich steigern, müssen auch die Mietzinse in
die Höhe gehen und der Mieter muß den Zins wieder
auf die von ihm zu verkaufenden Waren schlagen.

Mit der Verkürzung der Arbeitszeit tritt aber auch
die Notwendigkeit ein, größere Quantitäten Arbeiter zur
Stelle zu schaffen, wodurch in Zeiten von Arbeitsmangel
die Zahl der Arbeitslosen vergrößert wird. Die Ver-
kürzung der Arbeitszeit ist ein Mittel zur Erhöhung des

Stundenlohnes auf übertriebene Höhe, um, wenn derselbe
erreicht wäre, wieder auf zehnstündige Arbeit zurück zu
greifen. Uebrigens ist unserer gesamten Bevölkerung diese

Arbeit mit der Uhr in der Hand, bei der es gar oft
mit der wirklichen Leistung sehr wenig weit her ist, bald
entleidet. Sie verlangt für den Lohn wirkliche Arbeit
und nicht nur bloßes Absitzen der Arbeitszeit.

Nachdem wir die Berechtigung und die Folgen der
Reduktion der Arbeitszeit beleuchtet, kehren wir zurück

zu den Urhebern dieser Bewegung. Es ist konstatiert,
daß ein Großteil der Arbeiter mit der Reduktion der
Arbeitszeit nicht einverstanden ist, das Postulat ist also
nichts anderes als eine Machtfrage der Arbeiterführer,
welcher seitens der Meister mit aller Energie entgegen-
getreten werden muß. Lassen sie sich heute eine halbe
Stunde entreißen, so kommt das nächste Jahr die andere
halbe Stunde daran u. s. w. Aber nicht nur die Meister-
schaft, die ganze Bevölkerung und die Behörden haben
die Pflicht, gegenüber diesem unverantwortlichen Gebahren
einiger bezahlter Agitatoren, welche aus bloßer persön-
licher Liebhaberei Hunderte von Arbeitern ins Unglück
führen und wirtschaftliche Krisen in weite Bevölkerungs-
schichten hineintragen, Stellung zu nehmen. Gerade in
Zürich, wo doch von denselben Führern über Wohnungs-
not geklagt wird und die Stadt zum Bauen von Wohn-

Häusern gedrängt werden will, wird durch die Unsicherheit
der Lage mancher Private von seiner Baulust abgebracht
und dadurch allen Kreisen der Verdienst geschmälert.

Nach Aeußerungen von kompetenter Seite von Zürich
scheint die oberste Stadtbehörde allerdings gewillt zu
sein, wenn seitens der Arbeiterführer die Sache wieder
auf die Spitze getrieben werden sollte, diesmal keine

Rücksichten zu tragen gegenüber einer Partei, die sich

offenkundig auf ungesetzlichen Boden begeben hat. Um
so überraschender mußte die im „Volksrecht" erfolgte
Veröffentlichung eines Stadtratsbeschlusses betreff, das
Verfahren für städtische Arbeiten und Lieferungen im
Streikfall wirken, demzufolge einem Unternehmer, wenn
er nicht gutwillig auf alle Begehren der Arbeiterschaft
eintritt, von der Stadt das Messer an den Hals gesetzt
werden kann. Glücklicherweise stützt sich dieser Beschluß
auf die Einrichtung eines Einigungsamtes, welches noch

gar nicht existiert und unter solchen Auspizien hoffentlich
auch nie kommen wird. Wir hätten geglaubt, der engere
Stadtrat von Zürich würde für solche Liebhabereien
einiger seiner Mitglieder nicht mehr zu haben sein.

Verschiedenes.
Die Gotthardbahn beabsichtigt in Goldau ein eigenes

Postgcbäude zu errichten, da sie die Postlokalitäten im
Bahnhofgebäude für eigene Zwecke verwenden muß. Das
Gebäude käme auf den Platz zwischen dem Bahnhof der
Arth-Rigi-Bahn und dem Eilgutschuppen zu stehen.

Bauwesen in Basel. Die Regierung hat dem Großen
Rat Bauvorlagen unterbreitet, welche die Zufahrts-
straßen zur neuen Rheinbrücke in Kleinbasel
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